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I. EINLEITUNG 

Bei einem Seminar im Rahmen des Diplomstudiums stieß ich auf die in diesem Exposé behandelte 

Thematik. Das hier vorliegende Konzept dient der Einsicht in die Problematik und Strukturierung der 

weiteren Vorgehensweise. Ein vorläufiges Inhalts- und Quellenverzeichnis zeigen den momentanen 

Forschungsstand und die geplante voraussichtliche Gliederung des Dissertationsvorhabens an. 

Im Rahmen meiner Dissertation werde ich das Thema der gemeinsamen Obsorge in Fällen von Kin-

desentführungen vollständig erörtern. Der Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Arbeit liegt in der 

eingehenden Untersuchung europäischer und internationaler Rechtsquellen. Auch auf die grund-

rechtliche Relevanz meines Forschungsgegenstandes möchte ich in weiterer Folge noch gesondert 

eingehen. 
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II. PROBLEMSTELLUNG 

Die Problemstellung meines Dissertationsvorhabens setzt die konkrete Situation voraus, dass ein 

hauptbetreuender Elternteil (meist nach einer Trennung) mit seinem Kind das Land verlassen möch-

te, in welchem das Kind zuvor gemeinsam mit beiden Eltern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

In vielen Fällen sorgen gemeinsame Obsorgeregelungen im Ursprungstaat dafür, dass der zurückblei-

bende Elternteil - trotz keinem oder nur wenig Kontakt mit Kind - Rückführungsanträge nach ver-

schiedenen europäischen und internationalen Rechtsquellen stellen kann. Innerhalb der europäi-

schen nationalen Rechtsordnungen ist ein deutlicher Trend in Richtung der Normierung gemeinsa-

mer Obsorgeregelungen zu erkennen. Eine Entwicklung, von der auch die österreichische Rechtsord-

nung nicht verschont bleibt. Das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 (KindNam-

RÄG 2013) setzt die gemeinsame Obsorge der Eltern oder der Lebenspartner auch nach deren Schei-

dung oder Trennung fest. Hier ist freilich die Endfassung des KindNamRÄG 2013– vor allem auch im 

Hinblick auf mögliche Ausweichklauseln – zu beurteilen.  

Anfangs ist noch ein recht weit verbreiteter Irrtum im Zusammenhang mit dem hier behandelten 

Thema zu klären. Die meisten Fälle der Kindesentführung betreffen nämlich nicht Situationen, in 

denen Elternteile ihre Kinder „entführen“, die sich vorher gar nicht um diese gekümmert haben. 

Vielmehr ist es laut Statistik in zwei Drittel der Fälle der hauptbetreuende Elternteil, der das Kind 

nach der Diktion des Haager Kindesentführungsübereinkommens (HKÜ)1 und der VO Brüssel IIa2 „wi-

derrechtlich verbringt“ oder „zurückhält“.  

Die erste in meiner Dissertation zu behandelnde internationale Rechtsgrundlage ist das Haager Kin-

desentführungsübereinkommen von 1980 (HKÜ). Wichtige Bestimmungen des HKÜ sind sowohl 

dessen Art 1, der das Ziel des Übereinkommens – nämlich die sofortige Rückführung von Kindern – 

zum Thema hat, und Art 2 HKÜ, welcher bestimmt, dass die Vertragsstaaten zur Erreichung dieses 

Zieles ihre schnellstmöglichen Verfahren anzuwenden haben. In Art 3 HKÜ wird noch der Terminus 

des „widerrechtlichen Verbringens oder Zurückhaltens“ im Sinne des Übereinkommens definiert. 

Art 13 HKÜ bestimmt die Ausnahmen, wann ein Vertragsstaat die Rückführung verweigern darf. 

                                                           
1
 Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung BGBl 1988/512. 

2
 VO (EG) 2003/2201 des Rates v 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhe-
bung der VO (EG) 2000/1347. 
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Art 13 lit b HKÜ muss im vorliegenden Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit beigemessen 

werden. Dieser wird äußerst eng ausgelegt, damit dem „Entführer“ aus seiner Tat möglichst kein 

Vorteil erwächst. Diese enge Auslegung wirft jedoch einige Probleme auf, die sich vor allem hinsicht-

lich der Nichtbeachtung der Situation des hauptbetreuenden Elternteiles, der das Kind verbracht 

oder zurückgehalten hat, auswirkt. Abgesehen davon entsteht eine Problematik im Hinblick auf das 

Vorhandensein von Geschwistern der betroffenen Kinder, die das 16. Lebensjahr bereits vollendet 

haben und daher nicht mehr unter den Anwendungsbereich des HKÜ fallen. Eine schwerwiegende 

Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens könnte für das betroffene Geschwisterkind ge-

rade durch die Trennung von seinem Bruder oder seiner Schwester entstehen. In den verschiedenen 

Vertragsstaaten und auch seitens des Europäischen Gerichtshofes wurden zum HKÜ freilich schon 

viele Urteile gefällt. Deutlich erkennbar ist in diesen Judikaten eine Tendenz im Zweifelsfall die Rück-

forderung in den Ursprungstaat anzuordnen. Es wird hier zumeist mit dem Telos des Kindeswohles 

iSd HKÜ argumentiert. Die Mütter werden im Spruch der Urteile zumeist aufgefordert, ihre Kinder in 

den Ursprungsstaat zu begleiten, was aufgrund des Nichtvorhandenseins einer rechtlichen Grundlage 

äußerst problematisch ist. Die Gerichte merken oftmals an, dass eine Trennung der betroffenen Kin-

der vom hauptbetreuenden Elternteil oder den Geschwistern ja nicht zwingend notwendig ist bzw 

diese ja nicht zum anderen Elternteil zurückkehren müssen, sondern das Sorgerechtsverfahren nur in 

dem Ursprungsstaat weitergeführt bzw begonnen werden soll.  

Durch das Inkrafttreten der VO Brüssel IIa im Jahre 2003 entstanden für die Vertragsstaaten des 

HKÜ, welche zusätzlich Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, einige Veränderungen diese 

Rechtsgrundlage betreffend. Zunächst ergibt sich hinsichtlich des Tatbestandes des widerrechtlichen 

Verbringens oder Zurückhaltens eine Verschärfung dahingehend, dass nun auch passive Elternteile, 

die ihr Sorgerecht nicht ausüben, Rückführungsanträge iSd Art 3 HKÜ stellen können. 

Außerdem wurden durch Art 11 Abs 4 VO Brüssel IIa so genannte „undertakings“ eingeführt, also 

angemessene Vorkehrungen, die verhindern, dass eine Rückführung gem Art 13 lit b HKÜ verweigert 

wird. Es werden der zurückgebliebenen Partei Vorkehrungen angeordnet, damit der Schutz des be-

troffenen Kindes sichergestellt wird; wie zB Unterhaltszahlungen und der Verzicht auf Einleitung ei-

nes Strafverfahrens. 

Durch die VO Brüssel IIa wurde auch ein „overruling“ des Ursprungsstaates von Rückführungsent-

scheidungen des Aufnahmestaates eingeführt. Das wirft vor allem die Problematik auf, dass die vom 

Verfahren im Ursprungsstaat betroffenen Personen, nämlich sowohl das Kind als auch der hauptbe-
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treuende Elternteil, sich gar nicht in diesem Staat befinden und daher auch keine Stellungnahme zum 

betroffenen Verfahren abgeben können. 

Das Haager Kinderschutzübereinkommen von 2011 (KSÜ)3 stellt ebenfalls eine relevante Rechts-

grundlage für die hier besprochene Thematik der Kindesentführungen dar. Dies, weil sie in Art 16 

Abs 3 KSÜ normiert, dass die elterliche Verantwortung und somit auch eine etwaige gemeinsame 

Obsorgeregelung nach nationalem Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes (Ur-

sprungsstaat) nach dem Wechsel dieses gewöhnlichen Aufenthalts in einen anderen Staat fortbe-

steht. Somit reihen sich oftmals mehrere nationale Regelungen bei mehrfachem Aufenthaltswechsel 

aneinander und werden von dem Kind quasi „gesammelt“, weil im Endeffekt jede dieser nationalen 

Regelungen die aktuelle Rechtslage der betroffenen Person beeinträchtigt. 

Abschließend wird meine Dissertationsarbeit noch einen Schwerpunkt auf die grundrechtliche Un-

tersuchung der besprochenen Problematik legen. Betroffen sind neben anderen Grundrechten vor 

allem das Recht auf Privat- und Familienleben des Art 8 MRK und das Diskriminierungsverbot des 

Art 14 MRK. Weiters ist Konfliktpotential mit der Freiheit des Personenverkehrs innerhalb der Euro-

päischen Union im Zusammenhang mit Kindesentführungen deutlich erkennbar. Verschiedene Ent-

scheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zeigen, dass auch hier zumeist im 

Sinne einer Rückführung des Kindes entschieden wird. Das HKÜ wird in diesen Judikaten oftmals zur 

Rechtfertigung eines Eingriffs in das Recht auf Familienleben des hauptbetreuenden Elternteils her-

angezogen. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zu-

sammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
vom 19. Oktober 1996, BGBl III 2011/49. 
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